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GroßherzogthumQldeuburg. H Eine»Dispeusation·vondiesenBedingungen kannaus-

Ministerialbekanntmachung,betreffend Erlasfuug eines Reglements Uahmsjwflieauf GVUUD emesmthvlktenAntrages der Prufungs-
für die Mameitijkspküspngknkm den Gymkmsieu des Gepßhek- Kommission vom Staatsministerium, Departement der Kirchen

zogthums. Vom 12. April 1877. und Schulen, bewilligt werden.

Mit HöchsterGenehmigung wird, unter Aufhebung der bis- F §. 4- ZUIAfoUg zUV Prüfung.
her geltenden Bestimmungen, nachstehendes s Nach geschehenerMeldung beruft der Direktor die der Prü-

Reglement fungsastommission angehörigen Mitglieder des Lehrerkollegiums
für die Maturitätsprüfungenan den Gymnasien s zuf einer Konferenz, in welcher ein Urtheil über den ganzen sitt-

des Großherzogthums lichen und wissenschaftlichenStandpunkt der einzelnen Abitu-
erlassens -

’

rieuteu festgestelltwird. Ergeben sich dabei Bedenken hinsicht-
Oldenbukg- 12· April 1877. lich der Reife eines Schülers-, so ist demselben vom Direktor der

Staatsministeriums Eintritt in die Prüfung ernstlich abzurathen. Besteht der Betref-
DePOVkeMeUtder Kirchen Und Schulen— l sende indessen ungeachtet dieser Warnung auf seine Zulassung,

MUtzeUbecher— so kann ihm diese, unter den im §. Z angegebenen Vorausset-
—

Lehmann
zungen, nicht verweigert werden.

Reglement für die Matnritätspriifungenan den Gyncuafien des
D. P

§«

TKPWTRNSTTMTMIMon«
— Großherzogthums Vom 12. April 1877.

je rufung,

owmnschnesphL . »

§« l. Zweck der Prüfung «
«

l. aus einem Regierungskommissar,welcher beifdermund-

Der Zweckder Mamritätsprüfungist, festzustellen,daß der
lichen Prüfung und tu den Sitzungen der Kommission, denen

er anwohnt, den Vorsitz führt.

Ausnahmsweise kann der Direktor des Gymnasiums zum

Regierungs-Kommissar bestellt werden, in solchem Falle hat der-

Abiturient denjenigen Grad geistiger Bildung und wissenschaft-
licherKenntnisseerreicht hat, welcher das Ziel des Gymna-
stalunterrichtesist.

§. g» Zeit der Prüfung selbebei seinerUnterschrift auch diese außerordentlicheFunk-

.

Die Prüfung wird in der Regel im zweiten, ausnahms- zmmbemerklich zu machen-
Welse auch im ersten Semester des Schuljahres, und zwar in- ; 2. aus dem Direktor, welchem die ganze übrige Geschäfts-
nerhalb der letzten 2 Monate des Semesjeks abgehalten leitung obliegt, und denjenigen Lehrern der Anstalt, welche den

§»3» Meldung zur Prüfun g. wissenschaftlichenobligatorischen Unterrichtin·derobersten Klasse
Die Ahiturienten haben sich 3 Monate Vor Ablan des Se- (Prima, bezw. Ober- und Unterprtma) erthetlen.

mesters unter Einreichungeines Lebenslaufes bei dem Direktor Ueber alle die Prüfung betreffenden Berathungen und Be-

ihres Gymnasiums zur Prüfungzu melden« schlüfseder Kommission, wie über die Prüfung selbst werden

·

Berechtigtzur Meldung sind nur solche Schüler, welche mit Protokolle für die Prüfungsakteu ausgenommen.
Emtechnungdes laufenden Semesters zwei Volle Jahre die §.6. Die in der Prüfung zu stellenden Anforde-
ekste Klasse eines Gymuasiums und davon mindestens Das

. VUUgeUs

letzt-eSemester bei demjenigen Gymnasium, bei welchem sie die Ueber das Maß der bei der Prüfung zu stellenden An-

PVUfLEUgbestehen wollen, besucht und an dem gesammten obli- forderungeu gelten folgende Bestimmungen:
gaWUscheUUnterricht theilgenommen haben.«Jst die erste Klasse a) Jm Deutschen. Der Abiturient soll im Stande sein,
in zwei Stuer mit

. .
je einjährigemLehrkursus getheilt, so muß em m seinem Gesichtskreiseliegendes, allgemeines Thema

der Abtturtent das l
«

etzte Jahr, bezw. wenn er vorher ein an- - mit richtiger Anordnung des Inhaltes in einer korrekten
dekes Gymllusiumbesucht hat, das letzteSemester der oberen und angemessenenSchreibart zu bearbeiten. Sein münd-

Sthe angehokt haben. licher Ausdruck muß einige Gewandtheit in zusammen-
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hängender und folgerichtiger Rede erkennen lassen. Er

soll von der Entwickelung der Literatur in ihren wichtig-
sten Epochen eine Uebersicht besitzenund mit einigen klas-

sifchen Werken der Nationalliteratur, sowie mit de»nge-

bräuchlichenVersformen bekannt sein.

b) Jm Lateinischen. Der Abiturient soll ein Thema,
dessen Inhalt innerhalb des Schulunterrichtes liegt, in

freier korrekter Darstellung mit einiger sthlistischer Ge-

wandtheit und Beherrschung des klassischenSprachstoffes
bearbeiten, sowie einen Deutschen Text von angemesse-
ner Schwierigkeit, frei von grammatischen Fehlern und

gröberenGermanismen in den entsprechenden lateinischen
Ausdruck übertragen und früher nicht gelesene Stellen

eines prosaischenSchulautors von nicht besonderer Schwie-
rigkeit sofort übersetzenund erläutern können.

o) Jm Griechischen muß er leichtere, nicht geleseneStücke
eines der in Prima üblichenProsaisten, sowie den Ho-
mer auch ohne vorhergegangene Präparation übersetzen
und erläutern, und einen deutschen Text von angemesse-

"

ner Leichtigkeit ohne erheblicheVerstöße gegen die Gram-

matik in’s Griechischeübersetzenkönnen.

d) Jm Französisch-en ist eine korrekte Aussprache, Sicher-
heit in den Formen und in den Hauptregeln der Gram-

matik, einige Uebung im schriftlichen Ausdruck und ein

geläufigesVerständniß nicht zu schwieriger Stellen pro-

saischer und poetifcher Autoren erforderlich.
e) Jn der Religionslehre soll der Abiturient von dem

Inhalte und Zusammenhange der biblischen Schriften
und von der Entwickelung der christlichen Kirche und

Lehre eine klare Uebersicht besitzen.
f) Jn der Geschichte ist eine sichere und zusammenhän-

gende Kenntniß der Hauptereignisse aller Epochen, sowie
eine genauere der griechischen, römischen und deutschen
Geschichte,

g) in der Geographie eine übersichtliche, aber feste

Kenntniß der allgemeinenphysischenund politischen Ver-

hältnisse der Länder aller Erdtheile, insbesondere Euro-

pa’s und eine speziellereDeutschlands zu verlangen.
h) Jn derTMathematit Jn der Geometrie ist zu for-

dern, vollständigeBekanntschaft mit den Sätzen der Pla-
nimetrie und Uebung in der Lösung von Konstruktions-

Aufgaben, Kenntniß in den wichtigsten trigonometrischen
Formeln und Uebung in sder Berechnung von trigono-
metrifchen Aufgaben, Bekanntschaft mit der Stereometrie

bis zur Inhalts- und Oberflächen-Berechnungder Körper;
in der Algebra Sicherheit in«der Buchstaben-Rechnung,
einschließlichder Potenz- und Wurzel-Rechnung Sicher-

heit im Nechnen mit Logarithmen, Kenntniß des bino-

mischen Lehrsatzes, der arithmetischen und geometrischen
Reihen, der Lehre von den Kombinationen, der Ketten-

brüche und ihrer Anwendung, der Gleichungen t. und L.

Grades und solcher höheren Grade, die sich auf den 2.

Grad reduziren lassen.
Will ein Abiturient außer dem allgemeinen Reifezeugnifse

sich auch ein solches in der Physik, im Englischen oder im He-
bräischen erwerben, so ist er auch hierin zur Prüfung zuzulas-
sen,- im Englischen jedoch nur, insofern dasselbe obligatorischer
Unterrichtsgegenstand «des betreffenden Ghmnasiums ist. Die

zu stellenden Anforderungen sind folgende:
i) Jn der Physik. Kenntniß der mathematischen Gesetze

der Mechanik und ihrer Anwendungen, der Akustik nnd

Optik und ihrer mathematischen Begründungen, der Er-

scheinungen aus dem Gebiete der Wärme, des Magne-
tismus und der Elektrizitätund der sie erklärenden Hy-
pothesen.

k) Jm Englischen sind die gleichen Anforderungen, wie

im Französischenzu stellen.
»

l) Im Hebräischen. Sichere Kenntniß der Formen und

Uebung im Uebersetzender historischen Bücher und leich-
teren Psalmen.

. Ausnahmsweise ist zu a-—h die Kompensation zulässig-
nach welcher das Zurückbleibenin dem einen Gegenstande durch
desto befriedigendere Leistungen in einem anderen gedeckt wird.

Eine solche Ausgleichung ist namentlich in dem gegenseitigen
Verhältnisse der Mathematik zu den alten Sprachen anwend-

bar. Jn dem Gegenstande, für welchen die Kompensation zu-

gelassen wird, dürfen jedoch die Leistungen keinesfalls unter

daß Maß herabgehen, welches für die Versetzung nach Prima
gefordert wird.

§. 7. Art und Inhalt der Prüfung.
Die Prüfung zerfälltin eine schriftlicheund eine mündliche
Bei der schriftlichenPrüfung sind folgende Aufgaben-zu

stellen:
l. ein deutscher Aufsatz,
2. ein lateinischer Aufsatz,
Z. die Uebersetzungeines deutschen Textes in’s Lateinische,
4. die Uebersetzung eines deutschen Textes in’s Griechische

oder eines griechischen Profastückes in’s Deutsche mit

Beantwortung der dazu etwa gestellten grammatischen
Fragen-

5. die Uebersetzung eines deutschen Textes in’s Französische,
6. Lösung von zwei geometrischenund zwei arithmetischen

Aufgaben mit Darlegung des Verfahrens und der ange-

wendeten Sätze.
Die mündlichePrüfung erstreckt sich auf die Religionslehre,

die deutsche, lateinische, griechischeund französischeSprache,
Geschichte mit Geographie, Mathematik, sowie auf die hebräi-

sche Sprache für diejenigen, welche in letzterer ein Reifezeugniß

erhalten wollen«

Jn der Religionslehre sind nur Diejenigen zu prüfen,

welche an dem obligatorischen christlichen Religionsunterrichte
des betreffenden Gymnasiums Theil genommen haben, sowie

diejenigen Extraneer, welche, falls sie das Gymnasium besucht

hätten, zur Theilnahme an diesem Unterrichte verpflichtet ge-

wesen wären.

Jn der Physik und im Englischen bleibt die Art und Weise
der Prüfung dem Ermessen der Prüfungs-Komniissionüberlassen.

§. 8. Schriftliche Prüfung.
Die Aufgaben werden in der Regel von denjenigen Leh-

rern vorgeschlagen, welchen der betreffende Unterricht in der

obersten Klasse obliegt, und zwar für den deutschen und latei-

nischen Aufsatz in je dreifacher, für die mathematischen Arbei-

ten in je doppelter Zahl. Sie sind dem Direktor zeitig mitzu-

theilen und bestimmt sodann die Prüfungs-Kommissionin ei-

ner möglichstnahe vor der Prüfung abzuhaltenden Sitzung die

Aufgaben.
-

. §..9. Fortsetzung
"

Die Arbeiten sind imLaufe einer Woche an den vorn Di-

rektor zu bestimmenden Tagen anzufertigen.
Für den deutschen und lateinischen Aussatz sind je 5, für

die mathematischen Aufgaben zusammen 4, für jede der übrigen

Arbeiten je nach ihrem Umfange 2—3 Stunden als Arbeits-
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zeit zu bestimmen, nach deren Ablauf die Arbeiten, wenn auch

unvollendet, abzuliefern sind. Werden sie früher abgeliefert,
fO ist von dem aufsichtführendenLehrer die Ablieferungszeit
auf der Arbeit zu notiren.

Die Anfertigung der Arbeiten ist von den der Prüfungs-
Kommission angehörenden Lehrern nach einem vom Direktor

zu bestimmenden Turnus streng zu beaufsichtigen. Mit Aus-

nahme der Logarithmentafeln ist die Benutzung von Hilfsmit-
teln untersagt. Wer dem zuwider handelt oder sich sonst einer

Täuschungschuldigmacht oder dazu behiflich ist, Wird Nach ge-

fchehener Anzeige des aufsichtführendenLehrers vom Direktor,
jedoch in zweifelhaften Fällen vorbehältlich einer Beschließung
der Kommission, sofort von der Prüfung ausgeschlossen. Wird

die Täuschung erst nachträglichentdeckt, so kann auf Beschluß
der Kommission das Maturitätszeugnißvorenthalten oder zu-

rückgenommenwerden. Ueber diese Bestimmungen sind die

Examinanden vor Beginn der Prüfung ausdrücklichzu belehren.

§.10· Beurtheilung der schriftlichen Arbeiten.
Die angefertigten Arbeiten werden Von dem Lehrer, wel-»

cher die Aufgabe vorgeschlagen, korrigirt, mit einer motivirten

Beurtheilung versehen und sodann unter den Mitgliedern der

Kommission in Zirkulation gesetzt, nach deren Beendigung der

Ausfall der schriftlichen Prüfung in einer vom Regierungs-
Kommissar anzusetzenden mündlichen Berathung der Kommis-
sion festgestellt wird. Die Arbeiten sind nach oen 4 Abstufun-

gen »sehr gut, gut, genügend, ungenügend« zu charakterisiren.
Sind die Arbeiten eines Abiturienten in der Mehrzahl der-

Hauptfächer:Deutsch, Lateinisch, Griechisch, Mathematik—- als

,,ungenügend«zensirt, so ist derselbe, sofern seine Reife auch in

Gemäßheitder Bestimmung des §. 4 Bedenken gefunden hatte,
von der weiteren Prüfung auszuschließen.

Jn derselben Sitzung ist sodann der Gang der mündlichen
Prüfung festzustellen, insbesondere sind die Gegenstände und

Autoren, in welchen geprüft werden soll, ihre Reihenfolge und i

Zeitdauer zu bestimmen.Dabei ist maßgebend,daß die münd-

liche Prüfung sowohl nach ihrem Umfange und Inhalte, als
in Bezug auf die einzelnen Examinanden, die Ergebnisse der

schriftlichenPrüfung zu vervollständigenbestimmt ist.

§.11. Mündliche Prüfung.
Die von dem Regierungs-Kommissar im Einvernehmen mit

dem Direktor anzusetzendemündlichePrüfung ist innerhalb der

letzten 3 Wochen vor Schluß des Semester-s abzuhalten. Jn
den einzelnen Fächernprüfen diejenigen Lehrer, welche den be-
treffenden Unterricht in der obersten Klasse ertheilt haben. Al-
len Lehrern der Anstalt steht es frei, der Prüfung beizuwohnen.
·

Der Ausfall der Prüfung in jedem einzelnen Fache ist in
einer TischBeendigung derselben abzuhaltenden Berathung der

KDMMIssFLIUNach den im §. 10 gedachten vier Abstufungen zu
charakterisier wobeider prüfende Lehrer die Vorschläge zu
machen hat. -

Das Protokoll über die mündlichePrüfung muß außer
den Zensuren ergeben, worin jeder Abiturient geprüft wor-
den ist,

. §.12. Schlußberathung.
«

JU. der Schlußberathungist auf Grund des Ausfalles der

Mammer Prüfung festzustellen,ob den Examinirten das Nei-

feteugmßzu ertheilen ist oder nicht. Bleibt die Beantwortung
dæsprFrage zweifelhaft- so kann für die Beurtheilung der Reife
CUf das nach §- 4 festgestellteUrtheil der Lehrerkonferenzzu--

Eine Rücksichtnahmeauf den von demrückgegrifsenwerden.
Abiturienten gewählten Beruf ist unzulässig-

i
i
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Entsteht bei einer Abstimmung Stimmengleichheit, so ent-

scheidet die Stimme des Vorsitzenden
Das Protokoll über die Schlußberathung ist von sämmtli-

chen Mitgliedern der Kommission zu unterschreiben
§. Is.

Von dem Ausfalle der Prüfung ist den Examinirten Kennt-

niß zu geben, das Reifezeugnißwird ihnen jedoch erst am

Schlusse des Semesters eingehändigtund bleiben sie bis dahin
in ihrem Berhältniß als Schiller an die Schnlordnung gebunden.

Gegen die Entscheidung der Prüfungs-Kommission findet
ein Rekurs nicht statt. Derjenige, welchem daß Zeugniß der

Reife versagt worden ist, kann sich jedoch nach Ablauf eines

Jahres oder, wenn solches von der Prüfungs-Kommissionaus-

drücklichausgesprochen worden ist, nach Ablauf eines halben
Jahres zu einer abermaligen Prüfung melden, beideren Aus-

fall es sein Bewendeu behält.

§.14. Zeugniß.
Das Zeugniß der Reife wird von dem Direktor oder ei-

nem von demselben beauftragten, der Kommission angehören-
den Lehrer nach dem in der Anlage beigefitgten Formulare ent-

worfen. Dasselbe muß außer den allgemeinen Urtheilen —-

Zisser l. des Formulares —- die von den betreffenden Lehrern

vorzuschlagenden speziellen Urtheile über die einzelnen Fächer,
sowie die bei der Prüfung festgestellten einzelnen Zensuren un-

ter Ziffer II. enthalten.
Die Zeugnissewerden von allen Mitgliedern der Prüfungs-

Kommission unterschrieben, von dem Regierungs-Kommissar und

dem Direktor unter Beidrtickung ihrer Amtssiegel.
§.15. Extraneer.

Aspiranten, welche einem OldenburgischenGymnasium nicht
angehören, haben die Genehmigung ihrer Zulassung zur Ma-

turitätsprüsung 3 Monate vor Schluß des Schulsemesteirs beim

Staatsministerium, Departement der Kirchen und Schulen, zu

beantragen und zwar unter Einreichung eines schriftlichenLe-

benslanses und der Zeugnisse der bisherigen Lehrer über ihre
wissenschaftlicheVorbereitung nnd ihre sittliche Führung. Jm

Falle der Zulassung werden die Asspiranten der Prüfungs-Kom-
mission eines Gymnasiums überwiesen, von welcher ihre Prü-
fung an dem nächsteintretendenTermin gemeinschaftlichmit den «

Abiturienten und nach den Bestimmungen dieses Reglements
vorgenommen wird.

Die Prüfungs-Kommission kann, wenn sie solches für an-

gemessenhält, die Prüfung auch auf andere, als die im §. 7

gedachtenLehrfächerdes Gymnasial-Unterrichtes ausdehnen und

die mündlichePrüfung gesondert von derjenigen der Abiturien-

ten vornehmen.
«

Für die Theilnahme an der Prüfung haben die Extraneer
eine praenumerando an die Schulkasse einzuzahlende Gebühr
von 30 M. zu entrichten, welche zum Vortheil der Gymna-
sialbibliothek zu verwenden ist.

Anlage. Formular des Maturitätszeugnisses.
Großherzoglich Oldenburgisches Gymnasium in N.

Zeugniß der Reise.
Die GroßherzoglichePrüfungs-Kommissionhat dem Zög-

linge des Gymnasiums in N.

N. N.
«

aus« . . . . . . . , geboren am . . . . . . . . zu . . . . . . . ,

Sohn des . . . . .

, . . . . . Konfession,
nachdem derselbe das Gymnasium seit . . . . . von der

,
.Klasse an (bezw. und vorher das Ghmnasium zu

. . . . Jahre bis zur . . . Klasse) besucht und der Prima
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. . . Jahre angehört hat, auf Grund der mit ihm ange-

stellten vorschriftsmäßigenPrüfung
sp

die Reife für akademische Studien zuerkannt, und ihm
unter Berücksichtigungseiner bisherigen Schulzeugnisse
folgendes Zeugniß ausgestellt:

I. (Schulbesuch, sittliche Führung, Fleiß)
Il. Kenntnisse und Leistungen

1. im Deutschen.
. im Lateinischen.

im Griechischen.
im Französischen.

. in der Religionslehre.
. in der Geschichte.

in der Geographie.
in der Mathematik
im Hebräischen.
im Englischen.

Il. in der Physik.
12. im Turnen.

Er beabsichtigt sich dem Studium der . . . . . (bezw. dem

. . . Fache) zu widmen.

Datum.

Die Großherzogliche Prüfungs-Kommission.
Unterschrift und Siegel Unterschrift des Direktors

des Regierungs-Kommissars. und Siegel des Gymnasiums.
Unterschriften der übrigen Kommissions-Mitglieder.

FOSOOEPO
10.

Königreichpreußen
Erkenntuiß des KöniglichenOberverwaltungsgerichts, die Heran-
ziehung der Geistlichen in Neuvorpommern und auf Rügen zu

Schulbeiträgenbetreffend. Vom 7. Februar 1877.

Jm Namen des Königs.
Jn der Verwaltungsstreitfache

des Pastor P. zu V., Klägers und Revisionsklägers,
wider

den Schulverband V., vertreten durch den Schulvorstand,
Beklagten und Revisionsbeklagten,

hat das Königliche Oberverwaltuugsgericht in seiner Sitzung
vom 7. Februar 1877,

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben,
für Recht erkannt, .

daß auf die Revision des Klägers die Entscheidungdes

KöniglichenBezirksverwaltungsgerichts zu Stralsnnd vom

10. Juli 1876 zu bestätigen, die Kosten des Revisious-
»

verfahrens dem Revisionsklägerzur Last zu legen und

der Werth des Streitgegenstandes auf 142 Mark 20 Pf.
festzusetzen.

Von Rechts Wegen.
»

Gründe:

Jm Mai 1874 forderte der Rendaut der Schulkasse zu V.

von dem Pastor P. daselbst nach Verhältniß feines außeramt-
lichen Einkommens Beiträge zur Schulkasse, welche derselbe ver-

weigerte. Ein bei dem Amtsvorsteher gestellterAntrag des Ren-

danten auf Beitreibung dieser Schulbeiträgewurde am 21. No-

vember 1874 zurückgewiesen.
«

Jn Folge eines Beschlusses des Schulvorstandes vom 7. j
April 1875 wurde der frühere Antrag des Rendanten beim

Amtsvorsteher wiederholt und nunmehr für begründet erachtet; T

auch wurde durch Mahnzettel des Amtsvorstehers vom 7. Ok-

tober 1875 der Pastor P. zur Zahlung der Schulbeiträge für :
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die Zeit vom 1. Januar 1874 bis zum l. Oktober 1875 mit
142 Mark 20 Pf. bei Vermeidung der Exekution aufgefordert
Hiergegen hat der Pastor P. am 23. Oktober 1875 bei dem

Kreisausschuß des Kreises Rügen durch Anstellung einer Klage
gegen den Schulverband V. Einspruch erhoben.

Kläger behauptet, daß die Geistlichen in Neuvorpommern
und Rügen bis zum Erlaß des Gesetzesvom 23. Februar 1870

von allen Steuern und Abgaben jeder Art mit Ausnahme der

Klassen- und klassifizirten Einkommensteuer rechtlich befreit ge-

wesen seien und daß dieses Privilegium durch das gedachte
Gesetz nur hinsichtlich der Kommunalabgaben, nicht aber hin-
sichtlichder Lasten der»Schulsozietätaufgehoben fei. Eventuell

könnte der Beitrag erst seit dem Beschlussedes Schulvorstandes
Vom 7. April 1875 erfordert werden. Kläger berechnet hiernach
seinen Beitrag aus 42 Mark und hat darauf angetragen-

den Schulverband V. zu verurtheilen, den Kläger von

Beiträgen zur Schulkasse unbedingt sreizulassen event.

aber solche nur für die Zeit vom 1. April 1875 bis 1.

Oktober 1875 mit 42 Mark von ihm zu erfordern.
Der Beklagte hat das behauptete Privilegium der Geistli-

chen bestritten und auszuführen gesucht, daß das Gesetz vom

23. Februar 1870 auch auf den vorliegenden Fall Anwendung
finde. Jn dem Umstande, daß Kläger den Beschluß des Schul-
vorstandes vom 28. September 1875, die exekutivischeBeitrei-

bung der streitigen Beiträge betreffend, mitunterzeichnet hat,
sieht der Beklagte ein Anerkenntnißdes Klägers.

Der Antrag ist auf Zurückweisungder Klage gerichtet.
Nachdem Kläger in der mündlichen Verhandlung bestritten

hatte, daß er durch die gedachte Mitunterschrift ein Anerkennt-

niß habe abgeben wollen," wurde von dem Kreisausschuß des

Kreises Rügen am 1. Februar 1876 dahin entschieden,
daßKläger mit seiner Klage abzuweisen, ihm die Kosten
des Verfahrens zur Last zu legen und der Werth des

Streitgegenstandes auf 142 Mark 20 Pf. festzusetzen.
Jn den Gründen ist zu Gunsten des Klägers ausgeführt,

daß ein Anerkenntniß desselben in der Mitunterschrist des Be-

schlusses vom 28. September 1875 nicht liege und daß das Ge-

setz vom 23. Februar 1870 hier nicht anwendbar sei, weil das-

selbe nur von Kommuuallasten spreche, die Schule auf dem plat-
ten Lande in Neuvorpommern aber keine Einrichtung der po-

litischen Gemeinde sei, sondern auf Assoziation nach Maßgabe
des Regulativs vom 29. August Ile beruhe. Zur Motivirung
der Abweisung des Klägers wird darzulegen gesucht, daß die

behauptete Freiheit der Geistlichen von Steuern und Abgaben
jeder Art nicht anzuerkennen sei, indem die älteren Rechtsquel-
len nur von der Freiheit der Häuser der Geistlichen sprächen.

Hätte aber auch früher die behauptete unbeschränkteFreiheit be-

standen, so wäre sie durch das als lex specialis zu betrachtende

Regulativ vom 29. August 1831 aufgehoben, da nach §. 5 da-

selbst die sixe Besoldung des Lehrers von sämmtlichenFami-
lienvorständen des Schulbezirkes ohne Unterschied des Standes

und des Glaubens als persönlicheLast nach dem Klasseusteuer-
fuße aufzubringen fei. Hierzu komme, daß die Lehrerbesoldung
nur ein Ersatz für das früher gezahlte Schulgeld sein solle und

eine Befreiung von diesem für die Geistlichen, welche Kinder

in die Schule schickten, auch in den älteren Kirchenordnungen
nicht ausgesprochen sei. Der Rendant des Beklagten sei hier-
nach im Mai 1874 völlig berechtigt gewesen, die Beiträge pro
1874 von dem Kläger einzufordenz mithin sei auch das Ver-

langen der Nachzahlung für das Jahr 1874 den Gesetzen ent-

sprechend und der eventuelle Klageantrag hinfällig.
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Gegen diese Entscheidung hat Kläger rechtzeitig die Beru-

fung mit dem Antrage eingelegt,
unter Abänderung des ersten Erkenntnisses die Verur-

theilung des Beklagten nach dem Klageantrage aus-

zusprechen.
Aus der Kirchenordnung von 1535, den statutis synooi.

von 1574 und dem RügianischenLandgebrauche wird herzulei-
ten gesucht,daß Geistliche früher von allen persönlichenSteuern

jeder Art frei gewesen seien. Event. wird Beweis durch Aus-

kunft der KöniglichenRegierung zu Stralsund darüber angetreten,
daß bis zum Erlasse des Gesetzes vom l. Mai 1851 die

Geistlichen in Neuvorpommern und Rügen von allen

Staats- und anderen Steuern und Abgaben freigelas-
sen sind.

Das Regulativ vom 29. August 1831 könne als allgemei-
nes Gesetz ein Privilegium nicht aufheben; es habe auch nur

die Klassensteuerzahler belastet und könne auf die Geistlichen
deshalb nicht bezogen werden, weil

— wie die KöniglicheRegierung zu Stralsund amtlich
bestätigenwerde —-

zur Zeit des Erlasses des Regulativs die Geistlichen in Neuvor-

pommern und Rügen von der Klassensteuer durchaus befreit ge-

wesen seien. Die Hinweisung des ersten Richters auf das Schul-
geld und dessenZahlung passe nicht, wie näher ausgeführtwird;
auch hätten die Geistlichen der Stadt Stralsund auf dem städ-

tischen Gymnasium daselbst stets Freiheit vom Schulgelde ge-

habt, wie der Magistrat zu Stralsund amtlich bestätigenwerde.

Jn der Gegenerklärungdes Beklagten sind neue Gesichts-
punkte nicht ausgestellt.

Am 10. Juli 1876 erkannte das KöniglicheBezirksverwal-
tungsgericht zu Stralsund,

daß die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises
Rügen vom l. Februar 1876 lediglich zu bestätigensei
und die Kosten des Berufungsverfahrens unter Festel-
lung des Werthes des Streitgegenstandes auf 300 Mark

dem Kläger zur Last zu legen seien.
Jn den Gründen ist ausgeführt:

Es mußte nach Lage der Sache fo, wie geschehen,in der

Bernfungsinstanzentschieden werden, da in allen wesent-
lichen Punkten den Anführungendes ersten Erkenntnis-
ses beizutreten war. Zunächstfreilich auch in dem, was

dasselbe zu Gunsten des Klägers ausspricht, nämlich,
daß das Gesetz vom 23. Februar 1870 dessen Ansprü-
chen nicht entgegenstehe, und daß aus der Unterschrift
des betreffenden ExekutionsbeschlussesSeitens feiner ein

Anerkenntnißder Rechtmäßigkeitdieser Maßregelnicht
zu folgern sei; denn jenes Gesetz bezieht sich, wie sein
Wortlaut und der Zusammenhang, in welchem es mit
andern Gesetzensteht, darthut, allerdings nur auf die

Verhältnisseder Beamten zu den politischen Gemein-
den und die hiesigen Landschulen gehörennicht zu den

Angelegenheitensolcher, sondern werden von eigens um

ihretwillen gebildeten Verbänden gehalten. S. §. 2 des

Regulativs für die Neuvorpommerschen Landschulen vom

29s August 1831; was aber den Exekutionsbeschlußan-

langt, so ist klar, daß der Vorsitzendeeines Kollegiums
dadurch, daß er einen Beschluß desselben unterschreibt
Und zur Ausführungbringt, nicht sein persönlichesEin-

verständnißmit dem Beschlüssekundgiebt. —- Allein an-

dererselts ist ferner mit Recht im ersten Erkenntnisse an-

genommen- daß der Kläger den von ihm angetretenen

l
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Beweis der Befreiung von der nach §. 5 des gedachten
Regulativs allen Familienhäupterndes Schulverbandes
obliegenden Verpflichtung, zum baaren Gehalte des Leh-
rers beizutragen, nicht geführthabe, und daß nament-

lich, wenn selbst den Neuvorpommerschen Geistlichen in

früheren Zeiten eine solche Befreiung nach Provinzial-
recht zugestandenhätte, dieselbe doch jedenfalls durch die

Bestimmung des oben angeführten Paragraphen des

geltenden Regulativs aufgehoben wäre. Alle vom Klä-

ger für das von ihm behauptete Vorrecht der hiesigen
Geistlichen angezogenen Gesetzesstellen gewähren diesen
nur Freiheit von bestimmten Arten von Abgaben, un-

ter denen sich die vom Privatvermögen zu tragenden
Schullasten nicht befinden und insbesondere besagt die

in Bezug genommene Bestimmung der Pommerschen
Kirchenordnnng 7 b. S. 110, welche theilweise unter

«§. 812 in den Entwurf des Neuvorpommerschen Provin-
zialrechtes aufgenommen ist, offenbar nicht, daß die

Geistlichen nebst ihren Amtshäusern, sondern, daß sie

rückfichtlich ihrer Amtshäuser abgabenfrei seien. Ent-

schieden entgegen der Auslegung, welche der Kläger die-

ser Bestimmung giebt, steht ihr Schluß, der das eigene
Vermögen der Geistlichen für abgabenpflichtig erklärt.

Freilich will der Kläger das nicht gelten lassen und das

dort gebrauchte Wort »Güter« nur von liegenden Grün-
den verstanden wissen; allein diese Beschränkungder Be-

deutung jenes Wortes erscheint hier weder durch den

Sprachgebrauch, noch sonst gerechtfertigt.
Was nun aber ferner die Bedeutsamkeit des §. 5

des Regulativs vom 29. August 1831 für den vorlie-

genden Fall betrifft; so sucht der Kläger zwar dieselbe
durch den Einwand zu entkräften,daß Privilegien nicht

ohne Weiteres durch später allgemeine entgegenstehende
Gesetzeaufgehoben würden; allein dieser Einwand, dem

an sich eine Berechtigung nicht abzusprechen ist, trifft
doch hier nicht zu, wo im späterenGesetzegesagt wird,
daß die betreffende Beitragspflicht ohne Unterschied
des Standes eintreten solle, also gerade die Standes-

vorrechte ausdrücklich beseitigt werden. Die Vorschrift
hätte offenbar gar keinen Sinn, wenn man annehmen
dürfte, daß auch nach ihrer Veröffentlichungdas behaup-
tete Privilegium der Geistlichen bestehe, also mit Un-

terschied des Standes zu den bezüglichenLasten bei-

gesteuert werde. Hätte also auch ein solchesPrivilegium
für die in Rede stehende Abgabe früher wirklich bestäti-
den, so wäre es durch das Schulregulativ vom 29. Au-

gust 1831 unbedingt aufgehoben. Dem kann auch nicht,
wie der Kläger versucht, entgegengestellt werden, daß-
nach diesem Gesetze die Beiträge zum Lehrergehalte in
der Regel nach dem Klassensteuerfußeaufzubringen sind,
die Geistlichen aber zur Zeit seiner Veröffentlichungder

Klassensteuer nicht unterlegen haben; denn, wenn auch
letzteres thatsächlichrichtig ist, so konnten doch die Geist-
lichen von jeher sehr wohl behufs Ermittelung des Be-

trages, welchen sie zum Lehrergehalte beizusteuern haben
würden, nach den Grundsätzender Klassensteuer einge-
schätzt-also Nach dem Klassensteuerfußeveranlagt wer-

den, wie Aehnliches ja bekanntlich vielfach im öffentli-
chen Leben vorkommt. Der Kläger hat nun freilich noch
ferner dem Regulativ vom 29. August 1831 gegenüber
auf die Ausführungen eines Ministerialerlafses vom 18.
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April 1856, nach welchen die Geistlichen nicht zu den

Hausvätern des Schulbezirkes zu rechnen seien, hinge-
wiesen, allein diese Ausführungen stehen, abgesehen da-

von, daß das thatsächlicheVerhältniß, auf welches sie
sich stützen,inzwischen durch die neuere Gesetzgebung be-

seitigt worden ist, mit dem klaren Wortlaute des §. 5

des Regulativs in einem unlösbaren Widersprüche und

können deshalb aus Beachtung in einem Rechtsstreite
keinen Anspruch machen.

Die Berufung des Klägers auf das Zeugniß der

KöniglichenRegierung zu Stralsund dafür, daß bisher
die Geistlichen in Neuvorpommern von allen öffentlichen

Abgaben frei gelassen seien, ist bedeutungslos, da, wenn

dem auch so wäre, damit ein Recht derselben auf all-

gemeine Abgabenfreiheit nicht bewiesen sein würde.

Bedeutungslos ist ebenso das Benennen des Rathes
der Stadt Stralsund als Zeugen für die Thatsache,
daß an diesem Orte die Söhne der Geistlichen das

Ghmnasium schulgeldfrei besuchen können, da nicht er-

sichtlich ist, wie aus diesem Umstande irgend etwas zu
Gunsten des Klageantrages geschlossenwerden sollte.

Endlich ist die Behauptung des Klägers, daß äu-

ßersten Falles er immer nur höchstens theils vom I.

April, theils vom I. Januar 1875 ab zu den betreffen-
den Leistungen herangezogen werden könne, hinfällig,
da er zugegebenermaßeuschon 1874 zu denselben ver-

anlagt und am I. Mai dieses Jahres von dem Schul-
kassenführerzu ihrer Zahlung aufgefordert ist, diese Auf-
forderung aber nach den vorstehenden Darlegungen völ-
lig gerechtfertigt war und keineswegs, wie der Kläger
will, als eine Willkür jenes Beamten bezeichnet wer-

den darf.

Gegen diese Entscheidung hat Kläger rechtzeitig die Revi-

sion eingelegt,
weil das erste Erkenntniß bestätigt und nicht vielmehr
dem Antrage der Klage entsprechend entschieden wor-

den sei.
s

Er behauptet
I) daß die Rechtsnormen über die Steuerfreiheit der Geist-

lichen nicht, beziehungsweise unrichtig angewendet wor-

den seien und daß das Regulativ vom 29. August 1831

eine unrichtige Anwendung erfahren habe,
2) daß wesentliche Mängel des Verfahrens vorhanden seien,

·

indem der vorige Richter eine bestrittene Thatsache ohne
weiteren Beweis als wahr angenommen und erhebliche
Thatsachen und Beweismittel unberückfichtigtgelas-
sen habe.

Die Ausführungen des Berufungsrichters werden im ein-

zelnen zu widerlegen gesucht, indem namentlich auf das Gut-

achten des Sprachforschers Freiherrn von Bohlen auf Streu

darüber provozirt wird, daß im Anfange des sechszehntenJahr-
.

hunderts .unter dem Ausdruck: ,,Güter« nur Grundstücke zu ver-

stehen seien. Die Rechtsnormen über Observanzen seien vom

vorigen Richter außer Acht gelassen; derselbe habe eine wesent-
liche Prozeßvorschriftdadurch verletzt, daß er die Auskunft der

KöniglichenRegierung als Beweismittel für die Observanz ver-

worfen habe. Aktenwidrig sei auch die Annahme des vorigen
Richters, daß Kläger die ,,Veraulagung« zu den Abgaben im

Jahre 1874 zugegeben habe, während dies doch bestritten sei.
Jn der Gegenerklärunghat Beklagter obige Ausführungen

bestritten und die Zurückweisungder Revision beantragt.

Die Revision konnte nicht als begründet erachtet werden.

Es ist zwar anzuerkennen, daß vor dem Erlaß des Re-

gulativs vom As. August 1831 die Geistlichen in Neuvorpom-
mern das Vorrecht einer allgemeinen Steuerfreiheit hatten.
Denn die Pommersche Kirchenordnung von 1535 Titel 6 Seite

110 ist nicht dahin auszulegen, daß die Geistlichen nur rück-

sichtlich ihrer Amtshäuser abgabenfrei sein sollten, sondern

daß ihnen sowohl für ihre Person als auch in Betreff ihrer
»

Amtswohnungen Abgabenfreiheit bewilligt war. Die Verglei-
chung mit dem ursprünglichenplattdeutschen Texte (abgedruckt
in Richter’s evangelischen Kirchenordnungen Band l Seite 254)
läßt hierüberkeinen Zweifel und beweist insbesondere, daß mit

dem Ausdrücke: ,,Güter« nicht, wie der Berufungsrichter an-

nimmt, das bewegliche Vermögen der Geistlichen, sondern die

Grundstücke derselben gemeint sind. Jn Uebereinstimmung mit

dieser Ansicht spricht sich Balthasar ius eccles. past0r. Theil l

Seite 930 spp. und de libris seu matrieulis ecclesiastieis Seite

235 spp. aus. Auch ist im §. 812 des Entwurfes des Neuvor-

pommerfchen Provinzialrechtes die Abgabenfreiheit der Geistli-
chen in der gedachten Weise aufgefaßt.

·

Dieser Rechtszustand ist indessen durch Artikel 5 des Re-

gulativs vom 29. August 1831 wesentlich geändert worden.

Jenn auch auf die Worte: ,,ohne Unterschied des Stan-

des« kein entscheidendes Gewicht zu legen ist, weil sich aus

den legislativen Vorarbeiten ergiebt, daß dieser Zusatz auf den

Vorschlag der KöniglichenRegierung zu Stralsund in dem Be-

richte vomv8. Juni 1831 aufgenommen ist, ,,um die Verpflich-
tung der Gutsbesitzer mehr außer Zweifel zu setzen,«so würde

doch selbst beim Fehlen der gedachten Worte anzunehmen sein,
daß die bisherigen Vorrechte der Geistlichen durch Artikel 5 a.

a. Q. insoweit haben beseitigt werden sollen, als es sich um

die Leistung von Beiträgen zur Lehrerbesoldung handelt. Jn
dem gedachten Artikel —- einer Nachbildung des §. 29 Allge-
meinen Landrechts Theil 2 Titel 12, wie aus den Materialien

hervorgeht —- ist die Absicht unverkennbar, die bisherigen mit

der früherenVerfassung zusammenhängendenVorrechte zu be-

seitigen. Wenn auch hierbei hauptsächlich an die Rittergutsi
besitzer gedacht sein mag, so ist doch sdie Fassung des Gesetzes
eine so generelle, daß eine Ausnahmestellung für die Geistlichen

«

hiermit nicht vereinbar ist; dieselben hätten ausdrücklich ge-

nannt werden müssen,wenn sie in rechtlicherBeziehung anders

als die übrigen Familienvorständedes Schulbezirkes zu behan-
deln wären.

Der Umstand, daß die Geistlichen im Jahre 1831 von der

Klassensteuer gesetzlichbefreit waren (§. l in five des Gesetzes
wegen Einführung einer Klassenfteuer vom 30. Mai 1820 in

Verbindung mit der in Folge AllerhöchsterAnordnung erlasse-
nen Zirkularverfügung der Ministerien der Finanzen und des.

Jnneru vom 27. Februar 1817, Nr. 4a., Nr. 6 —- v. Kamptz
Annalen 1831 Band 15 Heft 1-—2 Seite 109——110), ist für
die Entscheidung nicht von Erheblichkeit, weil im Artikel 5 a·

a. O. nicht auf die thatsächlicheErhebung der Kla sensteuer Ge-

wicht gelegt, sondern nur der Klassensteuersuß als Maßstab

bezeichnet ist und am Schlusse des Artikels eines fingirten Klas-
.

sensteuersatzesausdrücklich gedacht wird.

Der dem Berufungsrichter gemachte Vorwurf, daß er durch
die Nichtberücksichtigungdes Beweisantrittes über die behaup-
tete Obfervanz das bestehende Recht verletzt habe, ist nicht ge-

rechtfertigt; denn die Entscheidungsgründe lassen nicht klar er-

kennen, ob der Observanz überhaupt keine rechtliche Bedeutung
beigelegt werden sollte oder ob nur aus thatsächlichenGrün-
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den der Belveisantritt nicht berücksichtigtist. Ueberdies kann

selbst bei freier Beurtheilung die Frage, ob das Regulativ vom

29. August 1831 durch Observanz abgeändert werden konnte-
unerörtert bleiben, weil jedenfalls der Beweisantritt wegen fei-
ner ungenügenden thatsächlichenBegründung unerheblichwar.

In der Berufungsschrift ist unter Bezugnahme aus amtliche

Auskunft der KöniglichenRegierung zu Stralsund nur behauptet-
,,daß bis zum Erlasse des Gesetzes vom I. Mai 1851

die Geistlichen in Neuvorpommern von allen Staats-

und andern Steuern und Abgaben freigelassensind.-«
Dies ist indessen zum Nachweise einer Observanz nicht ans-

reichend, weil die einzelnen Fälle nicht näher bezeichnet find und

es an allen thatsächlichen Unterlagen zur Beurtheilung der

Frage fehlt, ob die Erfordernisse, welche die Rechtswissenschaft
zur Giltigkeit einer ungeschriebenen Rechtsnorm voraussetzt, na-

mentlich die Ueberzeugung rechtlicher Nothwendigkeit bei der

angeblichen Freilassung (0pinio necessitatis), hier vorhan-
den sind.

War hiernach die Verpflichtung des Klägers zur Zahlung
von Beiträgen zur Schulkafse nach Artikel 5. a. a. O. begrün-

det, so ist auch sein eventueller Antrag, diese Beiträge nur- vom

l. April 1875 zu berechnen, ungerechtfertigt; denn da der«Ren-

dant der Schulkasse den Kläger schon im Jahre 1874 zur Zah-
lung der Beiträge aufgefordert hat, diese Aufforderung aber

den gesetzlichenBestimmungen entsprach, so steht dem Kläger
das Gesetz vom 18. Juni 1840 §. 6, §. 14 nicht zur Seite.

Die angefochtene Entscheidung war demgemäßzu bestäti-

gen, in Folge dessen dem Kläger nach §. 72 des Gesetzes vom

3. Juli 1875 (Gesetz-Sammlung Seite 375) auch die Kosten
dieser Instanz zur Last fallen. Der Werth des Streitgegen-
ftandes war indessen auf 142 Mark 20 Pf. als den Betrag
der streitigen Abgaben herabzusetzen.

Urkundlichunter dem Siegel des KöniglicheiiOberverwal-

tungsgerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. s.) Persius.
O. V. G. Nr. 436.

Ministerial-Erlaß,die Remuneration für den eine Lehrerstelle
vorübergehendverwaltenden Präparanden, insbesondere die Ge-
mähktmgeiner Staatsbeihilse betreffend. Vom 10. Februar 1877.

Berlin, den 10. Februar 1877.

Auf den Bericht vom 16. Dezember v. J. eröffne ich der

KöniglichenRegierung unter Hinweis auf die Verfügung vom

24s März 1866 —- U. 5786 — daß ein Präparand, der aus-

Tfahmsweisezur Verwaltung einer Lehrerstelle zugelassen wird,
sich in der Regel mit demjenigen als Vergütung begnügen
Muß, was die Verhältnisseohne Hinzutritt der Staatskasse ihm
JU gewähren gestatten. Wie die in der Zirkular-Versügung

Dem5. Mai 1869 enthaltene Ermächtigung zur Remunerirung
zeitweiligerVerwalter einer Lehrerstellezu verstehen ist, ergiebt
Unter Anderm von Neuem die Verfügung vom 23. März v. I.
— U. Ill. 2549. — Was die ausnahmsweise Heranziehung
von Staats-fonds zur Gewährung einer Vergütung an Präpa-

runden,welche aushilfsweise eine Lehrerstelle versehen, anlangt,
sp Ist Fluchder Verfügung vom 5. April v. J. —- U. III. 8692

s- meme Genehmigungdazu in jedem einzelnen Falle nachzu-
.mchenslVei derartigen Anträgen wolle die KöniglicheRegie-

- UMS mlt Rücksichtauf die maßgebendenBestinmiungen, in al-
len Fällen unter Darlegung der Aufbringungsweise der Schul-
Unkekhaltungskostenund unter Einreichung einer vorschriftsmä-
ßigenPrästations-:rachiveisuxig,sich über die Zahl der Kinderz
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welche die Schule besuchen, über das Alter nnd die Vorbildung
des ausnahmsweise zur Ertheilung von Unterricht an einer öf-

fentlichen Schule zuzulassendenPräparanden, sowie darüber

äußern, wann voraussichtlich eine ordnungsmäßigeWiederbe-

setzung der Stelle wird erfolgen können. Als allgemeine Norm

ist auch im dortigen Regierungsbezirke festzuhalten, daß für ei-

nen Präparanden event. eine Vergütung von 500 Mark jähr-

lich genügt.
Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten

Im Auftrage: Greifs.
An

die
KönilgbRegierung zu N.

·

U. II . 15766.

Ministerial-Erlaß, die Fortdauer der Zugehörigkeitzum Schul-
verbandenachdem Austritte ans der Kirche betreffend.

Vom 20. Februar 1877.

Berlin, den 20. Februar 1877.

Ew. Wohlgeboren eröffne ich auf die Vorstellung vom 16.

Oktober v. J., daß ich Ihrem Antrage, die KöniglicheRegie-
rung zu N. anzuweisen, Sie aus dem katholischen Schulver-

-

bande zu N. auszufchulen, nicht entsprechen kann. Der Um-

stand, daß Ew. Wohlgeboren unter Beobachtung der in dem

Gesetze vom 14. Mai 1873 (Ges.-Samml. S. 207) vorgeschrie-
benen Formen Ihren Austritt aus der katholischen Kirche er-

klärt haben, berechtigt Sie noch nicht ohne Weiteres zu dem

Verlangen, auch aus dem katholischen Schulverbande Ihres
Wohnortes ausgeschult und von den Hausväter-Beiträgen zur
Unterhaltung dieser Schule freigelassen zu werden. Nach §. 3

a. a. O. bewirkt die gedachteAustrittserklärungnur, daß der

Ausgetretene zu Leistungen, welche auf der persönlichenKirchen-
oder Kirchengemeinde-Angehörigkeitberuhen, nicht mehr ver-

pflichtet wird. In Ihrer Angehörigkeitzu dem katholischen
Schulverbande in N. ist durch Ihren Austritt aus der katholi-
schen Kirche allein daher keine Aenderung eingetreten.

Nach §. 29 Th. Il. Tit. 12 des A. L. R. liegt die Unter-

haltung der Volksschulen den sämmtlichenHausvätern des Or-
tes ohne Unterschied des Glaubensbekenntnissesob. Von die-

sem Grundsatze gestattet der §. 30’ a. a. O. eine Ausnahme da-

hin, daß, falls an einem Orte für die Einwohner verschiedenen
Glaubensbekenntnissesmehrere Schulen errichtet sind, jeder Ein-

wohner nur zur Unterhaltung der Schule von seiner Neligions-
partei beizutragen verbunden sein foll.

Da Ew. Wohlgeboren der katholischen Kirche nicht mehr
angehören, sich auch einer andern Religionsgesellfchaft, für
welche in N. eine Volksfchule errichtet ist, nicht angeschlossen ha-
ben, so ist die Frage, welchem der mehreren Schulverbände
Jhres Wohnortes Sie angehören, eine Frage des öffentlichen
Rechtes und nach §. 18 Litt. k. der Regierungs-Instruktion
vom 23. Oktober 1817 von der Regierung zu entscheiden. Es
bleibt Ihnen jedoch überlassen, die Zuweisung zu einem der
in N. bestehenden Schulverbände bei der Regierung in N. zu
beantragen, und wird die Regierung, sofern Ihrer Wahl Be-
denken nicht entgegenstehen, keinen Anstand nehmen, Ihrem
Antrage zu entsprechen.

Der Minister der geistlichen 2e. Angelegenheiten

A
Falk.

U

den Herrn ec.

U. Ill. 15010.
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Ministerial-Erlasse, die Beitragspflicht der Geistlichen nnd der

Lehrer zur Unterhaltung der Sozietiitsschulen betreffend. Vom
27. Februar und vom 28. Februar 1877.

1.

Berlin, den 27. Februar 1877.

Auf die an den Herrn Justiz-Minister gerichtete und an

mich zur ressortmäßigenVerfügung abgegebene Vorstellung vom

25. Oktober v. J. eröffne ich Ew. Hochehrwürden,daß Jhrem
Gesuche um Befreiung von den Schulbeiträgen daselbst keine

Folge gegeben werden kann, da Jhnen als Geistlicher nach den

Ausführungen in den Erkenntnissen des KöniglichenOber-Tri-

bunals vom 8. Oktober 1866 (Archiv für Rechtsfälle Band 66

Seite 53) und des KöniglichenOber-Verwaltungsgerichts vom

17. Januar d. J. ein gesetzlicherAnspruch aus Freilassung von

den Schulbeiträgen nicht zur Seite steht, und ich mich nicht in

der Lage befinde, aus Billigkeitsgriinden Jhre Freilassung von

den bezüglichenBeiträgen anzuordnen.
-

Der Minister der geistlichen ec. Angelegenheiten
Falk..

An
den Pfarrer Herrn N. Hochehrwiirdenzu N.

U. III. 5196.

2

Berlin, den 28. Februar 1877.

Der KöniglichenRegierung eröffneich auf den Bericht vom

16. Dezember v. J., daß, falls die Schulen in N. Sozietäts-

schulen sind und die Schullasten Von den denselbenangehörigen
Hausvätern aufgebracht werden, ich um so mehr Anstand neh-
men muß, der von dem dortigen Schulvorstande beschlossenen
Heranziehung der Lehrer zu den Schullasten entgegen zu sein,
als inzwischen auch das KöniglicheOber-Verwaltungsgericht un-

ter dem 17. v. M. dahin erkannt hat, daß den Lehrern ein

gesetzlicherAnspruch auf Freilassung von denSchulbeiträgen
nicht zur Seite stehe. ·

Die KöniglicheRegierung veranlasse ich daher, den Magi-
strat in N. auf die nebst Anlage wieder angeschlosseneBeschwerde

zu bescheiden.
Der Minister der geistlichen2c. Angelegenheiten

Jm Auftrage: Greifs.
An

die Königl. Regierung zu N.
U. 111. 6223.

Ministerial-Erlaß, den Wohnungsgeldzusehußfür die Vorsteher
und Lehrer der Königl. Präparandenanstaltenbetreffend.

Vom 15. März 1877.

Berlin, den 15. März 1877.

Durch den Staatshaushalts-Etat pro 1. April 1877X78
sind den Vorstehern und Lehrern der Königl. Präparandenan-

"stalten an Stelle der seitherigen MiethsentschädigungenWoh-
nungsgeldzuschüssenach Maßgabe des Gesetzes vom 12. Mai

1873 (Ges.-Samml. S. 209) bewilligt worden. Dem Königl.
Provinzial-Schulkollegium übersende ich demzufolge eine Nach-
weisung der den betreffenden Lehrern an den im Bezirke Des-
selben belegenen Anstalten vom 1. April d. J. an zustehen-
den Wohnungsgeldzuschüsse,welche die dem KöniglichenPro-
vinzial-Schnlkollegium demnächstzugehenden Deklarationen der

Anstaltsetats pro 1. April 1877X78 unter Titel Sa. in Zugang
nachweisen werden, mit der Veranlassung:

1) die Zahlung der sämmtlichenseitherigen, vom 1. April
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d. J. an nicht weiter bewilligten und in den Guts-Deklaratio-
nen unter Titel 10 in Abgang erscheinenden Miethsentschädi-
gungen von demselben Zeitpunkte ab einzustellen;

2) den in der Nachweisung bezeichneten Vorstehern und

Lehrern, soweit dieselben definitiv angestellt sind, die ebenda-

selbst angegebenen Wohnungsgeldzuschüssevom l. April d. J.
an bezw. vom Tage des späterenDienstantrittes zahlen und in
den Anstaltsrechnungen unter Titel Sa. in Ausgabe nachweisen
zu lassen.

Die Gewährungdes Wohnungsgeldzuschusseskann, wie be-

reits bemerkt, nur an definitiv angestellte Lehrer erfolgen. So-
weit daher einzelne von den in Betracht kommenden Lehrern
gegenwärtig nur provisorisch angestellt sind, ist die Zahlung
bis auf Weiteres auszusetzen und mir schleunigstnanzuzeigen,ob
und welche Anstände der definitiven Anstellung der Betreffen-
den entgegenstehen

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten
Falk. —-

An

sämmtlicheKöniglicheProvinzial-Schulkollegien.
U. 111. 936.

Die »Deutfche Schulzeitung«,
Central-Organ für ganz Deutschland, herausgegeben von

Fr. Eduard Keller,

enthält in Nr. 23: Amtliches. Leitartikel—: Die 22. allgemeine Deut-

sche Lehrerversamtnlung zu Fiirth. Generalversammlung des Brandenburgi-
schen Provinzialvereins der Lehrenden an höherenMädchenschulen.Korres -

pondenzen: Berlin (Etatsjahr für die Unterrichtsanstalten Kreisschnlinspek-
toren. Taubstummenlehrer in der Prov. Hannover· Personalien); Aus der

Prov. Preußen (Schulwesen in Danzig, Spar- Und Wirthschaftsverein Unter
den Lehrern. Verein für Unterstützung von Lehrertvitttven Dr. Kosack·
Schnlwesen in Königsberg. Priifungen. »Setninare. Deutsche Lesebü er.
Theilung der Provinz); Aus der Grafsch.Mansfeld"(Hauptkonferenz der Ep o’-
rie Gerbstedt); Gießen (Die Z. Konserenz der Seminarlehrerkollegiender
Prov. Hessen - Nassan); Dresden (Konferenz der Bezirksschulinspektoren).
Berliner Nachrichten. Vermischtes: Berlin. Friedr.Lud1v. Jahn’s
Leben von Heinr. Pröhle. Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher.
Todtenschau. Vakante Lehrerstellen. Anzeigen

—-

,,Rheumatismus«,
Gicht, Hüftweh, Rücken- und Gliederschmerz, Lähmung re. heile ich auch
brieflich durch mein stets bewährtes Heilverfahren, dessenüberraschende
Wirkung Jedermann ins Erstaunen setzt. Ebenso beseitige Eptlepsie, «Kriimpfe,
Kopfkolik (Migriine), nervbses Gesichts- und Zahnreißen, sowie jeden ver-

alteten Kopfschmerz. Leidende, die Alles vergeblich versucht, mögen ver-

trauensvoll noch meine Kur gebrauchen; die Heilung erfolgt schnellund

gründlichdurch meine unfehlbaren Mittel. Briese mit genauer

Schiliiårätjngdes Leidens zu richten an

Dr. Rumler,
Dresden, Bachstraße.

«

Professor Bopp’s
sechs Wauutatolu für Hochamt-,

groß in Farben ausgeführtmit illustrirtem Text.
Briickenwaage, Seilkrahnen, Rollenzüge,Differential-Flaschenzug, Bau-

winde, Wagenwinde, schiefeEbene, Keil, Schraube, Schraubenpresse, Se-

kundenpendel mit Zeiger, Rostvendel, Gewichtsuhr.
·

58]
Preis in Mappe sammt illustrirtem Text 9 Mark. Wie die übrigen

Lehrmittel des Verfassers direkt durch denselben zu beziehen unter der

Adresse: c· somi- Professor in Stuttgart.

ui Banco-Verlangen erhein Jeder-
welcher sich Von dem Werthe des illustrirten .

Buches: Dr. Airy’s Naturheilmethode (90· Aufl.)
überzeugen will, einen Auszug daraus gratis und

franco zugesandt von Richten- VerlagosAusialt in

Leipzig. Kein Kranker versäume, sich den Ausng
kommen zu lassen.

Druck von F. Strietving in Landsberg a. W.


